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RATGEBER AHV
DR. IUR. RUDOLF TUOR

Anspruch auf
Hilfsmittel
im Rahmen

der AHV

Seit meinem 70. Altersjahr bin
ich auf Hörgeräte angewiesen
und erhalte Kostenbeiträge
von der AHV. Wie ich nun er-
fahren habe, sollen Versicher-

te, die schon vor dem Renten-
alter einen Anspruch auf Hilfs-
mittel der IV hatten, grosszü-
gigere Beiträge erhalten, und

zwar auch im AHV-Renten-
alter. Welches sind die Grün-
de für diese unterschiedliche

Behandlung von Versicherten
im Rentenalter?

Primäres
Ziel der AHV ist es,

den Versicherten - gleich-
sam als Ersatz für das im Alter

wegfallende Erwerbseinkom-

men - monatliche Renten zur
Deckung des Existenzbedarfs

auszurichten. Demgegenüber
steht bei der IV seit jeher der

Grundsatz «Eingliederung vor
Rente» im Vordergrund. Die IV

verfügt denn auch über eine Viel-

zahl von Massnahmen zur be-

ruflichen Eingliederung oder

Wiedereingliederung (z.B. Son-

derschulung, berufliche und me-
dizinische Massnahmen, Abga-
be oder Vergütung von Hilfsmit-
teln, Taggelder usw.). Erst wenn
trotz dieser Massnahmen keine
oder nur eine teilweise Einglie-

derung möglich ist, werden IV-

Renten ausgerichtet.
Mit zunehmender Lebenser-

Wartung nahm auch im Renten-

alter der Bedarf an Hilfsmitteln

zu. So wurde bei der 9. AHV-Re-

vision auch die Abgabe oder Ver-

gütung von Hilfsmitteln an Versi-

cherte im Rentenalter eingeführt.
Da jedoch im Alter die berufliche

Eingliederung nicht mehr im Vor-

dergrund steht, verfügt die AHV

nur über einen beschränkten

Hilfsmittelkatalog. Ähnliches gilt
übrigens für die Hilflosenent-

Schädigung, für die im Renten-

alter eine mittlere oder schwere

Hilflosigkeit vorausgesetzt wird,
während in der IV eine Hilflosen-

entschädigung schon bei leichter

Hilflosigkeit ausgerichtet werden

kann.

Heikle Fragen stellen sich beim

Übergang von der IV zur AHV. Um

unnötige Härten zu vermeiden,
werden Versicherten, die bereits

vor dem Rentenalter Anspruch
auf Hilfsmittel oder Hilflosenent-

Schädigung der IV hatten, diese

Leistungen grundsätzlich auch im
Rentenalter als so genannter «Be-

sitzstand» weitergewährt.
Personen, die kurz vor dem Ren-

tenalter auf Hilfsmittel angewie-

sen oder pflegebedürftig werden,
sollten allfällige Ansprüche ge-

genüber der IV rechtzeitig ab-

klären, da rückwirkend kein Be-

sitzstand gewährt werden kann.

Eheprobleme
aus AHV-recht-
lieber Sicht

Ich habe in meiner Ehe Hochs
und Tiefs erlebt. Mein Mann ist
vorübergehend ohne Adress-

angabe ausgezogen, und ich

musste zeitweise allein für die
Kinder sorgen. Mittlerweile
sind unsere Kinder erwachsen
und mein Mann lebt wieder bei

mir. Obwohl wir beide das
AHV-Alter erreicht haben, ist
er nicht bereit, mir das Verfü-

gungsrecht über eines seiner

vielen Konten einzuräumen.
Ich habe in meinem Leben
auch viel Schönes erlebt, so-
dass ich die Familie nicht zer-
stören möchte. Da auch eine

Eheberatung nicht erfolgreich
war, ersuche ich Sie um Ihre

Stellungnahme.

Die grundsätzliche Frage der

künftigen Gestaltung Ihrer
Verhältnisse sowie einer allfälli-

gen Trennung oder Scheidung

geht über die Zuständigkeiten
des AHV-Ratgebers hinaus. Im

Folgenden soll jedoch aufgezeigt
werden, wie eine Trennung oder

Scheidung Ihre AHV-Renten be-

einflussen könnte:

• Eine gerichtliche Trennung oder

Scheidung hat Einfluss auf die in-

dividuellen Renten der AHV und
sollte daher von den Versicherten

umgehend der zuständigen Aus-

gleichskasse gemeldet werden.

• Auch verheiratete Personen ha-

ben einen nicht abtretbaren, in-
dividuellen Anspruch auf AHV-

Renten, wobei der gesamte Ren-

tenanspruch von Verheirateten

auf höchstens 150% der maxima-
len individuellen Rente, d.h. ge-

genwärtig auf 3090 Franken im

Monat, plafoniert wird. Die Pia-

fonierung entfällt nach gericht-
licher Trennung oder Scheidung.
• Ihr heutiger Anspruch hängt
nicht mehr davon ab, wann die

Renten letztmals berechnet wur-
den. Seit dem 1. Januar 2001 sind

alle altrechtlichen AHV-Renten

dem neuen Recht unterstellt: Sie

und Ihr Mann erhalten je eine

individuelle, plafonierte Rente.

Über Ihre Rente können Sie auf

eigenem Konto frei verfügen.

Auswirkungen auf
Hinterlassenenrente
Über die AHV hinaus kann eine

Trennung oder Scheidung auch

Einfluss auf eine allfällige Hinter-
lassenenrente der beruflichen

Vorsorge, d.h. der Pensioriskasse

haben. Da durch die Trennung die

Ehe nicht aufgelöst wird, hätten
Sie auch nach einer richterlichen

Trennung grundsätzlich weiter-

hin Anspruch auf eine Witwen-
rente. Da die Ansprüche der be-

ruflichen Vorsorge jedoch auch

wesentlich durch die Reglemente

der j eweiligen Pensionskassen be-

einflusst werden, sollten die ge-

nauen Auswirkungen einer all-

fälligen Trennung oder Scheidung

vorgängig bei der zuständigen
Pensionskasse abgeklärt werden.

Steuerliche Auswirkungen
Eine Trennung oder Scheidung
hätte auch Auswirkungen auf die

Steuerpflicht, werden doch ge-

trennte oder geschiedene Perso-

nen individuell besteuert, was je

nach steuerlicher Progression zu

mehr oder weniger starker Entlas-

tung führen könnte. Schliesslich

ist auch zu beachten, dass im Fall

einer Trennung weiterhin ein ge-

genseitiger Erbanspruch der über-

lebenden Person besteht, da die

Ehe grundsätzlich noch weiter be-

steht, was nach einer Scheidung
nicht mehr der Fall wäre.

Wie Sie sehen, kann eine Tren-

nung oder Scheidung Ihre wirt-
schaftlichen Verhältnisse stark

beeinflussen. Auch wenn dies für
eine allfällige Trennung oder

Scheidung nicht ausschlagge-
bend sein darf, scheint es richtig,
wenn auch die finanziellen

Aspekte vor einer entsprechen-
den Entscheidung mitberück-

sichtigt werden.

Ausgleich für
AHV-Beitrags-
lücken?

Ich beziehe seit 1996 eine

wegen Beitragslücken von
rund elf Jahren gekürzte
Altersrente. Ich bin als Arzt
noch voll erwerbstätig und
bezahle somit weiterhin AHV-

Beiträge, ohne dass dadurch
meine Beitragslücken kom-
pensiert werden können.
Können Sie mir erklären, wes-
halb dem so ist?
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RATGEBER | AHV

AN UNSERE LESERINNEN UND LESER

Ihre Fragen an den Ratgeber richten Sie bitte an:

Zeitlupe, Ratgeber AHV/Medizin, Postfach, 8027 Zürich.

Pro Senectute verfügt in der ganzen Schweiz über 120 Aus-
kunfts- und Beratungsstellen. Sie finden vorne in jeder
Zeitlupe ein Adress- und Telefonverzeichnis sämtlicher
Pro-Senectute-Beratungsstellen zum Herausnehmen und
Aufbewahren. Pro Senectute berät Sie

und Ihre Angehörigen kostenlos bei per- prq
sönlichen und finanziellen Problemen. SENECflffl:

W'as
die allgemeine Beitrags-

pflicht bis zum ordentlichen

Rentenalter betrifft, so können in

einer Versicherung nachträgliche

Beiträge bereits laufende AHV-

Leistungen grundsätzlich nicht
mehr beeinflussen. Dies gilt auch

nach einem allfälligen Vorbezug

der Altersrente. Auch Versicherte

ohne Erwerbseinkommen müssen

nach Rentenvorbezug bis zum
ordentlichen Rentenalter weiter

AHV-Beiträge bezahlen, ohne dass

dadurch die Altersrente beein-

flusst wird. Dies entspricht dem

Finanzierungsprinzip der AHV.

Eine freiwillige Beitragszahlung

zur nachträglichen Erhöhung von
Renten wäre sozialpolitisch frag-

würdig, könnten doch erfahrungs-

gemäss nur wenig Rentenberech-

tigte davon Gebrauch machen,

was zur einseitigen Begünstigung
dieser Versicherten führen würde.

Rentenaufschub erhöht Rente

Seit langem können Altersrenten

um ein bis höchstens fünf Jahre

über das ordentliche Rentenalter

hinaus aufgeschoben werden,

was - je nach Dauer des Auf-
Schubes - zur Erhöhung der je-

weiligen Renten um 5,2% (Auf-
schub von einem Jahr) bis 31,5%

(Aufschub von fünf Jahren) führt.
In jedem Fall muss der Aufschub

durch Rentenanmeldung bei Er-

reichen des ordentlichen Renten-

alters beantragt werden. Dabei

kann die Dauer des Aufschubes

offen bleiben und die aufgescho-
bene Rente jederzeit kurzfristig
abgerufen werden.

Da AHV-Renten zu 100%

steuerbar sind, kann ein Renten-

aufschub insbesondere dann vor-
teilhaft sein, wenn die Erwerbs-

tätigkeit weitergeführt wird oder

andere Mittel für den Lebens-

unterhalt zur Verfügung stehen.

In Ihrem Fall hätte ein Aufschub

auch zu einem indirekten Aus-

gleich der Beitragslücken führen

können. Die Tatsache, dass Sie

bei der Rentenanmeldung im
Jahre 1996 offenbar keinen Auf-

schub beantragt haben, kann

nachträglich leider nicht mehr

korrigiert werden.

Reduzierte Beitragspflicht
im Rentenalter
Auch wenn Sie aufgrund Ihrer Er-

werbstätigkeit noch AHV-Beiträ-

ge bezahlen müssen, so besteht

die Beitragspflicht im Rentenalter

nur auf Erwerbseinkommen über

einem Freibetrag von 16 800 Fran-

ken im Jahr bzw. 1400 Franken

im Monat.

Hilfsmittel für Pflege und Gesundheit.Heile Haut!

harmonius
Bwell.

www.harmo

TFiedfer mofriZ

Mit einem leichten, Ihnen
angepassten Mietrollstuhl.
Diverse Breiten, mit oder
ohne Bremsen für Begleit-
person.

Für AHV-Personen
Verlangen Sie bei uns
das Formular für den
kostenlosten Bezug eines
Miet-Rollstuhles.

mieten /eau/en

Kuhn und Bieri AG
Könizstrasse 227
3097 Bern-Liebefeld
www.kuhnbieri.ch

Hauszustellung

031 971 55 85
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